
Qual itätssicherung
Aktuel l e Infor mat ionen zur  Qual i tät ssicher ung der  Kassenär zt l ichen Vereinigung Hamburg

Inhal te für  Muster -Auftragshinweise 

Die molekulargenetischen Untersuchungen dür fen erst dann durchgeführ t werden, wenn die Indikationsstel lung
aus den Auftragshinweisen geprüft und beur teil t  werden kann.
Hier für  hat der  durchführende Arzt der  verantwor tl ichen ärztl ichen Person Muster -Auftragshinweise zur  Ver fü-
gung zustel len.

Aus diesen Hinweisen müssen mindestens folgende Informationen zu entnehmen sein:

• Nachweis oder Bestätigung gemäß GenDG über die Aufklärung und Einwilligung
des Patienten, einer Risikoperson oder seines/ihres gesetzlichen Vertreters zur
Durchführung molekulargenetischer Untersuchungen,

• Angabe zu molekulargenetischen Voruntersuchungen des Patienten oder der Risikoperson in Bezug auf die aktuelle 
Indikationsstellung,

• Angaben zum, Indexpatienten:
o wenn ein Indexpatient bekannt ist, ist die Angabe von Vorbefunden (Mutation, Erkrankung, genetischer 

Verwandtschaftsgrad) erforderlich,
o liegen zum Indexpatienten keine oder nur unvollständige Informationen vor, ist eine genetische Mutationssuche 

bei  einem Patienten oder einer Risikoperson mit formalgenetisch möglicher Anlageträgerschaft gesondert zu 
begründen. Die Begründung umfasst mindestens schriftliche Angaben über die vorliegende Wahrscheinlichkeit 
einer Anlageträgerschaft oder das verbleibende Lebenszeitrisiko für den Erkrankungseintrag,

o je Familie soll i.d.R. nur ein Indexpatient untersucht werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass es sich um den 
Indexpatienten mit der höchsten Mutationsnachweiswahrscheinlichkeit handelt.

• Angabe, ob es sich um eine diagnostische, prädiktive oder eine vorgeburtliche
Untersuchung handelt,

• Art des Untersuchungsmaterials und Entnahmedatum,
• die für die Prüfung des Auftrags erforderlichen klinischen und anamnestischen

Angaben.

Rechtl icher  Hintergrund

§ 6 Abs . 1 Vere inbarung von Qualitä tss icherungs maßnahmen nach § 135 Abs . 2 SGB V zur  Erbr ingung 
von molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen Erkrankungen (Qual itätssicherungsvereinbarung 
Molekular genetik)
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